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•  Die Eidgenössische Finanzkontrolle 
 (EFK) hat die Umsetzung dieser 
 umfassenden Reform in 
 Zusammenarbeit mit den 
 kantonalen Finanzkontrollen 
 eingehend geprü�

• Die Risikoanalyse als 
 Grundlage ist noch nicht 
 in dem Masse ausgerei�

• Posi�ves Fazit zur Umsetzung 
 der Reform, aber noch Validierungs-
 bedarf bei drei Verfahren: 
 die Rückersta�ung von Leistungen 
 im Todesfall, die Anrechnung der 
 Krankenkassenprämien gemäss 
 Krankenversicherungsgesetz und 
 das neue Vorgehen bei der 
 Prüfung des Vermögensverzichts

• Die EFK präzisiert ihre Empfehlungen 
 zur Aufsicht über die Ergänzungsleistungen


